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Beide Behandlungsformen sind
durch das Bundesinstitut für Arz-
neimittel zur H.p.-Eradikation zu-
gelassen und werden zusätzlich von
der Deutschen Gesellschaft für Ver-
dauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten empfohlen; neben Omepra-
zol 2 x 20 mg/die können auch Ome-
prazol 1 x 40 mg/die, Lansoprazol 
2 x 30 mg/die und Pantoprazol 2 x 40
mg/die eingesetzt werden (siehe
Kasten S. 20). Prätherapeutische
Resistenzen gegen Metronidazol
(20 -30 %) senken den Eradikati-
onserfolg um ca. 15 %. Bei der Ver-
wendung von Amoxycillin ist immer
an die Möglichkeit einer Penicillin-
Allergie zu denken. Ist somit für ei-
nen Großteil der Kranken mit rezi-
divierenden Magen- und Zwölffin-
gerdarmgeschwüren eine Heilung
ihrer Krankheit in greifbare Nähe
gerückt, so läßt derzeit der Einsatz
entsprechender Behandlungsmaß-
nahmen in Klinik und Praxis offen-
bar zu wünschen übrig (13).

Zweifelsohne muß eine derartige
Therapie auch unter ökonomischen
Gesichtspunkten diskutiert werden:
Ihr sozio-ökonomischer Nutzen
„á la longue“ scheint jedoch bewie-
sen (6, 7), so daß zu wünschen
bleibt, daß in Würdigung aller ge-
nannten Gesichtspunkte die An-
strengungen mit dem Ziel einer
Heilung der chronisch rezidivieren-
den Ulkuskrankheit intensiviert
werden. Dem dienen z. Zt. sicher-
lich auch vielfältige Anstrengungen,
die Therapie der H.p.-Infektion
durch Beeinflussung einzelner Viru-
lenzfaktoren des Keimes zu berei-
chern oder prophylaktische Maß-
nahmen durch Entwicklung von
Impfstoffen zu ermöglichen.
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W I S S E N S C H A F T
U N D  F O R T B I L D U N G

Von Ärztekammer-
diplomen und
Fortbildungsbüchern
Expertendiskussion auf der „Medica“ über die Zukunft
der ärztlichen Fortbildung – Stärkere Formalisierung
erforderlich?

von Horst Schumacher

„Bereits die Hochschullehrer
müssen den Studenten die
Bedeutung der Fortbildung

beibringen.“ – Das sagte der Präsi-
dent der Ärztekammer Nordrhein,
Prof. Dr. Jörg Hoppe, kürzlich in
Düsseldorf bei einer Expertendis-
kussion zur Zukunft der ärztlichen
Fortbildung in Deutschland. Veran-
stalter waren die Ärztekammer
Nordrhein und die Nordrheinische
Akademie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung.

Hoppe stellte die wachsende Be-
deutung der Fortbildung als „drit-
tem Zweig des ärztlichen Bildungs-
wesens“ neben Ausbildung und
Weiterbildung heraus: Die Halb-
wertszeit des medizinischen Wis-
sens werde derzeit mit rund fünf
Jahren angegeben. Daraus folge,
daß Fortbildung bereits während
der rund sechs Jahre dauernden
Ausbildung einzusetzen habe: „Stu-
denten müssen sozusagen mit der
Muttermilch einsaugen, daß Fortbil-

dung eine lebenslange Pflichtlei-
stung ist.“ 

Der nordrheinische Kammer-
präsident wies auch darauf hin, daß
die Pflicht zur Fortbildung im ärztli-
chen Berufsrecht verankert ist (sie-
he Kasten Seite 32). Danach seien
Ärztinnen und Ärzte verpflichtet,
sich auf dem aktuellen Level ihres
Fachs und der Notfallmedizin zu
halten. Ziel sei es letztlich, eine ärzt-
liche Versorgung von hoher Qua-
lität zu garantieren.

Fortbildung stärker formalisieren?

Art und Umfang der Fortbildung
sind bisher weitgehend in das Er-
messen der einzelnen Ärztin  und
des einzelnen Arztes gestellt. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung
stand nun die Frage, ob die Fortbil-
dung künftig stärker formalisiert
und kontrolliert werden muß oder
nicht. Hoppe erinnerte daran, daß
der Deutsche Ärztetag 1990 in
Würzburg ein Konzept zur Struktu-
rierung und Zertifizierung der Fort-
bildung verworfen hat.



32 Rheinisches Ärzteblatt 1/98

F O R T B I L D U N G

Ganz anders sieht es beim Nach-
barn Holland aus. So berichtete Dr.
H.S.L.M. Tjen, Vertreter der Nie-
derlande in der „Qualification Wor-
king Group“ der „Union Europée-
ne des Médecins Spécialistes“
(UEMS), von einer seit fünf Jahren
systematisch betriebenen „Qua-
litätspolitik“ der niederländischen
Fachärzte. Deren Modell sieht eine
„Wieder-Registrierung“ der in ein
Spezialisten-Register eingetrage-
nen Fachärzte nach fünf Jahren vor.
Diese erneute Eintragung ist an be-
stimmte Kriterien geknüpft, und
hierzu gehören Fortbildungsnach-
weise, die festgelegte Stundenzah-
len oder Punktzahlen attestieren
müssen. Tjen wies auch darauf hin,
daß die ärztliche Fortbildung zwar
in der nationalen Verantwortung
liegt, daß jedoch auf europäischer
Ebene Rahmenrichtlinien erarbei-
tet worden sind, die die Entwick-
lung in den einzelnen Ländern be-
einflussen. Eine rechtlich verbindli-
che europäische Richtlinie über die
Verpflichtung zur Fortbildung exi-
stiere jedoch bisher nicht.

Fortbildungsbuch bringt Transparenz

Die Fortbildung werde von der
Ärzteschaft sehr ernst genommen,
betonte der Fortbildungsbeauftrag-
te der Ärztekammer Nordrhein,
Prof. Dr. Wolfgang Wildmeister. Er
plädierte dafür, die umfangreichen
Aktivitäten durch das „völlig frei-
willige“ Führen eines „Fortbil-
dungsbuches“ besser als bisher zu
dokumentieren und einer statisti-
schen Auswertung zugänglich zu
machen. Auf diese Weise sei die
ärztliche Fortbildung gegenüber Po-
litik und allgemeiner Öffentlichkeit
besser darzustellen.

Darüber hinaus sprach sich Wild-
meister für eine Modernisierung der
Fortbildung aus, die künftig auch als
„Qualitätssicherung“ verstanden
werden müsse im Sinne einer Um-
setzung des wissenschaftlichen Fort-
schritts in praktische Medizin. Diese
Modernisierung solle jedoch auf den
bisherigen Strukturen aufsetzen.
Wildmeister zeigte sich skeptisch ge-
genüber solchen neuen Formen der
Fortbildung, die zusätzliche Kosten
und zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand mit sich bringen.

Zertifikate und Ärztekammerdiplom

An einen im November 1996 von
der Gesundheitsministerkonferenz
der Länder einstimmig gefaßten Be-
schluß, in dem der „Facharzt auf
Zeit“ gefordert wird, erinnerte der
Vizepräsident der Bayerischen Lan-
desärztekammer, Dr. Hans Hellmut
Koch. Das Führen von Gebiets-,
Schwerpunkt- und Zusatzbezeich-
nungen soll danach „vom Nachweis
kontinuierlicher Fortbildung abhän-
gig gemacht werden (z. B. Wider-
rufsmöglichkeiten)“. Die Minister
forderten die Bundesärztekammer
auf, die (Muster-)Weiterbildungs-
ordnung entsprechend zu ändern.
Eine auf diesen Beschluß bezogene
Nachfrage aus dem Bundesgesund-
heitsministerium zeige: „Die Politik
vergißt dieses Problem nicht.“

Koch plädierte für eine Diskussi-
on über „Fortbildungszertifikate“
und ein „Ärztekammerdiplom“.
Ein Fortbildungszertifikat soll nach
seinen Worten zu erwerben sein für

eine freiwillige, qualifizierte Fortbil-
dung. Dies sei rechtlich zulässig und
sofort umsetzbar – sofern sich die
Ärztekammern einig sind. Einver-
nehmlich zu klären wären nämlich:
Die Gültigkeitsdauer des Zertifi-
kats, die Zahl der zum Erwerb nöti-
gen Punkte (Stunden), die Qualifi-
zierung der jeweiligen Veranstal-
tung, die Anrechenbarkeit von Lek-
türe bzw. Arbeit mit Compact Discs
bzw. Internet und der Nachweis der
erfolgreichen Teilnahme.

Das bereits 1995 vom Deutschen
Senat für ärztliche Fortbildung vor-
geschlagene Ärztekammerdiplom
soll – als Ergänzung zur fachgebun-
denen Weiterbildung – im Grenzbe-
reich von Weiterbildung und Fort-
bildung angesiedelt sein. Weiterbil-
dungsinhalte könnten „mit den Mit-
teln der Fortbildung“ und auf frei-
williger Basis vermittelt werden, die
damit erworbene Bezeichnung solle
führbar sein.

Mit diesen neuen Formen würde
nach Kochs Worten eine dem Be-
darf entsprechende Möglichkeit für
junge Ärztinnen und Ärzte geschaf-
fen, ihre Fortbildungsanstrengun-
gen nachzuweisen. Weiterbildung
und Fortbildung werden künftig
nach seiner Einschätzung immer
enger miteinander verzahnt wer-
den. Da nicht genügend Weiterbil-
dungsstellen in den Kliniken vor-
handen seien, müßten Weiterbil-
dungsinhalte auch unabhängig vom
Arbeitsplatz erworben werden kön-
nen, und ein Pendant in der Fortbil-
dung sei nötig. Koch betonte jedoch,
daß die Fortbildungsinhalte nach

Prof. Dr. Jörg
Hoppe, Präsident
der Ärztekammer
Nordrhein:
Fortbildung ist
eine lebenslange
Pflichtleistung
für Ärztinnen und
Ärzte. Foto: ÄKNo

Die Berufsordnung
für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte schreibt Fortbildung in § 10 als Berufspflicht
fest. Im Wortlaut heißt es dort:
(1) Ärztinnen und Ärzte, die Ihren Beruf ausüben, sind verpflichtet, sich beruflich fort-

zubilden und sich dabei über die für ihre Berufsausübung jeweils geltenden Be-
stimmungen zu unterrichten.

(2) Geeignete Mittel der Fortbildung sind insbesondere:
a) Teilnahme an allgemeinen oder besonderen Fortbildungsveranstaltungen 

(Kongresse, Seminare, Übungsgruppen, Kurse, Kolloquien),
b) Klinische Fortbildung (Vorlesungen, Visiten, Demonstrationen und Übungen),
c) Studium der Fachliteratur,
d) Inanspruchnahme audiovisueller Lehr- und Lernmittel.

(3) Ärztinnen und Ärzte haben in dem Umfange von den aufgezeigten Fortbildungs-
möglichkeiten Gebrauch zu machen, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zur
Ausübung ihres Berufes erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist.

(4) Sie müssen eine den Absätzen 1 bis 3 entsprechende Fortbildung gegenüber der
Ärztekammer in geeigneter Form nachweisen können.



seiner Vorstellung auch künftig
nicht „von oben“ reguliert werden
dürfen.

Einfluß auf Patientenversorgung
nicht nachgewiesen

Skepsis gegenüber einer stärker
institutionalisierten Fortbildung ließ
der Geschäftsführende Arzt der Ärz-
tekammer Nordrhein, Dr. Robert
Schäfer, erkennen: Der Einfluß sol-
cher Fortbildung auf die Qualität der
Patientenversorgung sei bisher nicht
nachgewiesen. Schäfer warnte vor ei-
nem „Papiertiger“, der mit großem
Aufwand geschaffen werden müsse,
ohne daß der Erfolg überprüfbar sei.

Bei der obligatorischen Ein-
führung zertifizierter Fortbildung
müßten nach einer Modellrechnung
Schäfers allein im Kammerbereich
Nordrhein jährlich rund 9.000 zu-
sätzliche Fortbildungsveranstaltun-
gen (von der Ärztekammer) ange-
boten und 18.000 Zertifikate ausge-
stellt werden. Der Aufwand für den
einzelnen Arzt belaufe sich (bei 24
Fortbildungsstunden jährlich, 8 Fahrt-
stunden und einem Ansatz von
200 DM pro Arztstunde) auf ca.
6.400 DM – ohne Kursgebühr und
Verwaltungsaufwand.

Eine Pflichtfortbildung kommt
auch für Prof. Dr. Ernst-Gerhard
Loch, Mitglied des Deutschen Se-
nats für ärztliche Fortbildung, nicht
in Frage. Sein Motto: „Wir wollen
positiv (zur Fortbildung) motivie-
ren.“ Ärztliche Fortbildung dürfe
nicht wie eine „Schulvorlesung“ ab-
laufen, sondern „die Leute sollen
gern hingehen“.

Fazit

Das Fazit der Diskussion: Perma-
nente Fortbildung ist im Arztberuf
unerläßlich. Ob diese jedoch als Li-
teraturstudium, Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen, Konsulta-
tion von Kollegen zu speziellen Pro-
blemen oder auf andere Weise ab-
läuft, soll in der Entscheidung des
einzelnen belassen werden. Das
Fortbildungsverhalten soll Ergebnis
einer Art „Selbstüberprüfung und

Selbsteinschätzung“ (Hoppe) blei-
ben. Die Experten stellen sich nach
Kochs Worten unter Fortbildung et-
was anderes vor, „als alle vier Wo-
chen zu einer Fortbildungsveran-
staltung zu laufen“. Wenn die Bun-
desländer das anders sehen, müsse
die Ärzteschaft Überzeugungsar-
beit leisten, „damit es nicht zu Fehl-
entwicklungen kommt“ (Hoppe).
Hilfreich hierbei könnte ein „Fort-
bildungsbuch“ sein, mit dessen Hil-
fe die bereits laufenden Fortbil-
dungsanstrengungen transparent
werden (Wildmeister).Andererseits
wird es eine Zukunftsaufgabe sein,
die Fortbildung „aus ihrer Unver-

bindlichkeit herauszuholen“, wie es
Dr. Justina Engelbrecht, zuständige
Dezernentin bei der Bundesärzte-
kammer, formulierte. Mögliche In-
strumente hierzu sind Zertifizierung
und Ärztekammerdiplom, wobei
stets der Grundsatz der Freiwillig-
keit gelten soll. Auch müssen Auf-
wand und Ergebnis in einem ange-
messenen Verhältnis zueinander
stehen (Schäfer). Eine Pflichtfort-
bildung, so die übereinstimmende
Meinung, ist kontraproduktiv. Und
nicht zuletzt: Gute Fortbildung geht
„von der Basis aus“ und macht den
Teilnehmern Spaß (Loch).
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Medizinersitzung und
Medizinerball 1998 in Köln

Einladungen an alle Kolleginnen und Kollegen zur

Medizinersitzung 1998
in der Flora

am Mittwoch, dem 11. Februar 1998
Beginn: 20.11 Uhr                                       Einlaß: 19.00 Uhr
Karten: DM 45,–

Kartenverkauf ab 06. Januar 1998:

Festausschuß Medizinerball
bei Dr. Reinhard Vogel, Venloer Str. 425 A, 50825 Köln,
Tel.: 0221/545063
bei Frau B. Schmitz, Jakobstr. 27-31, 50678 Köln, Tel.: 0221/3308-1341

Kreisstelle Köln der Ärztekammer Nordrhein
bei Frau U. Pläster, Sedanstr. 10-16, 50668 Köln, Tel.: 0221/7200905

Kliniken und Institute können die Karten für die Sitzung
„tischweise“ bestellen.

51. Medizinerball 1998
Kostümball in allen Sälen des Gürzenich

am Freitag, dem 20. Februar 1998
Beginn: 20.00 Uhr                                   Einlaß: 19.00 Uhr

6 Kapellen, Tanz- und Bläsercorps der traditionellen
Karnevalsgesellschaften und De Bläck Fööss

Kartenverkauf wie oben
Preis: DM 33,– (Schüler-/Studentenkarten: DM 20,–)

für den Festausschuß Medizinerball
Prof. Dr. H. Linker


